Folgende Unterlagen sind für die Eintragung in das Verzeichnis der Gerichtssachverständigen vorzulegen:


a) Ansuchen um Eintragung an den Präsidenten des Tribunals (Stempelpapier)
b) Wohnsitzbescheinigung (Stempelpapier)
c) Auszug aus dem Geburtenregister (Stempelfrei)
d) Leumundszeugnis (nicht älter als 3 Monate) (Stempelpapier)
e) Bescheinigung über die Eintragung ins Berufsalbum (Stempelpapier)
f) Bestätigung über die Einzahlung von 60,00 € auf Post K/K 8003, ausgestellt auf  "Tassa

   concessioni governative"

